Die beiden staatspolitischen Prinzipien, deren Beachtung eine Vorbedingung dafür ist, dass eine wirkliche Wettbewerbsordnung zustandegebracht werden kann, sind die folgenden:

1. Prinzip:

Die Politik des Staates muss vor allem daraufhin ausgerichtet sein, das Entstehen von Macht in Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindern bzw. dort, wo sich bereits Machtpositionen aufgebaut haben, diese aufzulösen. Nur dann lässt sich verhindern, dass das staatliche Handeln nicht von Gruppeninteressen korrumpiert wird.

2. Prinzip:

Die wirtschaftliche Tätigkeit des Staates muss darauf ausgerichtet sein, die richtigen Ordnungsformen (= formale Verhaltensregeln) zu implementieren und nicht darauf, den Wirtschaftsprozess (durch zentrale Planung oder durch ein Übermaß an Prozesspolitik) direkt lenken zu wollen. Dies bedeutet auch: Der Ordnungspolitik gebührt der Primat vor der Prozesspolitik.
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Aufbau einer Wirtschaftsordnung, in der durch Freiheit der Bürger hohe ökonomische Effizienz und Minimierung von Macht in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft bewirkt wird.

Diese Wirtschaftsordnung wird als „Wettbewerbsordnung“ gekennzeichnet.

Aufbau dieser Wettbewerbsordnung erfordert:


Schaffung von Voraussetzungen durch
Beachtung von zwei staatspolitischen
Prinzipien

Dann Beachtung von eine Wettbewerbsordnung
konstituierenden Prinzipien für die Wirtschaftspolitik


Dann, nach Schaffung der Wettbewerbsordnung:
Beachtung von regulierenden Prinzipien
für die Wirtschaftspolitik

